
Amtsblatt
des Marktes Kaisheim
Herausgeber: Markt Kaisheim 
Münsterplatz 5, 86687 Kaisheim 
Telefon 0 90 99/96 60 - 0 
Telefax 0 90 99/96 60 -30 
Internet: www.kaisheim.de 
E-Mail: sekretariat@kaisheim.de 
Satz: 
Medienzentrum Augsburg GmbH 
Erscheint nach Bedarf

Nr. 19 Donnerstag, 7. Mai 2020

Nr. 1 Bekanntmachung 
Aufstellung des 
Bebauungsplanes 
„Kreuzwiesen IV“, 
Hafenreut hier: 
Beteiligung  
der Öffentlichkeit  
gem. § 3 Abs. 2 BauGB

Der Marktgemeinderat Kais-
heim hat in seiner Sitzung am 
18.12.2019 in öffentlicher Sitzung 
die Aufstellung des Bebauungspla-
nes „Kreuzwiesen IV“ im Verfahren 
gem. § 13b i. V. m. § 13a BauGB be-
schlossen. Der Aufstellungsbeschluss 
wurde am 28.12.2019 im Amtsblatt 
Nr. 52 ortsüblich gekannt gemacht.

Mit der Planung wurde das Pla-
nungsbüro Godts, Römerstraße  
6 in 73467 Kirchheim am Ries be-
auftragt.

Der Geltungsbereich umfasst 
die Flurnummern (TF= Teilfläche) 
77/26, 77/29 (TF), 77/31 (TF) und 
78 (TF), jeweils Gemarkung Hafen-
reut.

Das Gebiet des Bebauungs-
plans „Kreuzwiesen IV“ ist wie 
folgt umgrenzt:
– im Norden durch die Fl.-Nr. 78 

(TF, Acker), 77/31 (TF, Straße 
„An der Kreuzwiese“)

– im Osten durch die Fl.-Nrn. 
77/24 (Wohnen), 77/31 („An der 
Kreuzwiese“), 77/27, 77/32 (je-

weils Wohnen), 77/29 (TF, Stra-
ße „An der Kreuzwiese“), 77/34 
(Wohnen)

– im Süden durch die Fl.-Nr. 80 
(Wirtschaftsweg)

– im Westen durch die Fl.-Nrn. 1 
(Acker)
jeweils Gemarkung Hafenreut
Die Lage des Plangebietes ist dem 

Lageplan zu entnehmen, der nach-
folgend abgedruckt ist.

Der Markt Kaisheim möchte mit 
diesem Bebauungsplan Planungs-
recht zur Errichtung von Wohn-
bebauung schaffen, um der un-
gebrochen hohen und konkret 
bestehenden Nachfrage zu entspre-
chen. Um weiterhin konkurrenz- 
und handlungsfähig zu bleiben und 
auch in den Ortsteilen ein entspre-
chendes Bauplatzangebot vorhalten 
zu können, erachtet es die Marktge-
meinde für erforderlich, diesen Be-
darf durch den vorliegenden Bebau-
ungsplan zu decken. Die Aufstellung 
des Bebauungsplanes für das Gebiet 
„Kreuzwiesen IV“ dient der Schaf-
fung von Wohnraum, wobei insbe-
sondere die Bedürfnisse von Fa-
milien mit Kindern berücksichtigt 
werden sollen und dementsprechend 
Einzel- und Doppelhäuser vorgese-
hen sind.

Der Markt Kaisheim besitzt ei-
nen wirksamen Flächennutzungs-
plan (FNP).

Dieser verzeichnet für das Plan-
gebiet „Wohnbaufläche - Planung“, 
sodass der Bebauungsplan aus den 
Darstellungen des wirksamen Flä-
chennutzungsplanes entwickelt wer-
den kann.

Der Marktgemeinderat Kaisheim 
hat in der Sitzung vom 07.04.2020 
den Entwurf gebilligt und beschlos-
sen, diesen für die Dauer eines Mo-
nats öffentlich auszulegen.

Der Entwurf des Bebauungspla-

nes „Kreuzwiesen IV“ samt Begrün-
dung, Fachbeitrag zur speziellen 
artenschutzrechtlichen Prüfung 
und Satzung jeweils i.d.F. vom 
07.04.2020 kann in der Zeit vom 

vom 04.05.2020 
bis einschließlich 

15.06.2020
bei der Marktgemeinde Kais-

heim, Münsterplatz 5, 86687 Kais-
heim von jedermann während der 
jeweils aktuell gültigen allgemeinen 
Dienststunden eingesehen werden. 
Bitte beachten Sie, dass momentan 
aufgrund der Corona-Krise ande-
re Dienststunden gelten und wir um 
vorherige Terminabsprache bitten. 
Aktuelle Öffnungszeiten/Dienststun-
den sind jederzeit unter www.kais-
heim.de abrufbar. Während der Aus-
legungsfrist können Stellungnahmen 
bzw. Anregungen und Bedenken 
schriftlich oder zur Niederschrift bei 
der Marktgemeinde Kaisheim vor-
gebracht werden. Nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen können 
bei der Beschlussfassung über den 
Bebauungsplan unberücksichtigt 
bleiben.

Scharr 
1. Bürgermeister

Nr. 2 Eingeschränkter 
Kundenverkehr  
im Rathaus

Soweit möglich wird angeraten 
Anfragen und Anliegen per Telefon 
(09099/9660-0) oder E-Mail an die 
Behörde zu übermitteln. Die Kon-
taktdaten finden Sie auf unserer 
Homepage unter der Rubrik Rat-
haus & Service – Rathausteam. Falls 
der Besuch unumgänglich ist, muss 
vorab ein Termin mit dem jeweiligen 
Sachbearbeiter vereinbart werden. 
Wir bitten um Verständnis.

Das Rathaus ist nur über den Hin-
tereingang zugänglich. Der Briefka-
sten befindet sich ebenfalls an der 
Rathausrückseite (3. Fenster links 
neben der Eingangstüre).

Nr. 3 Fälligkeit der 2. Rate  
der Grund- und 
Gewerbesteuer für 2020

Am 15. Mai 2020 wird die 2. Vo-
rauszahlungsrate der Grund- und 
Gewerbesteuer fällig. Maßgebend 
für die Höhe der Rate sind die Steu-
erbescheide aus Vorjahren, die den 
Steuerpflichtigen vorliegen. 

Soweit dem Markt Kaisheim eine 
Abbuchungsermächtigung erteilt 

worden ist, werden die fälligen Steu-
erraten direkt von Ihrem Konto ab-
gebucht. Diejenigen Steuerzahler, 
welche die Raten an die Kasse des 
Marktes Kaisheim überweisen, wer-
den gebeten, den Zahlungstermin 
einzuhalten.

Nr. 4 Fälligkeit der  
2. Vorauszahlungsrate  
der Wasser- und Kanal- 
gebühren für 2020

Zum 15. Mai 2020 wird die 2. Vo-
rauszahlungsrate der Wasser- und 
Kanalgebühren fällig. Die Höhe der 
Vorauszahlungsrate entnehmen Sie 
bitte der letzten Abrechnung. 

Diejenigen Bürger, die am Abbu-
chungsverfahren teilnehmen, erhal-
ten die Vorauszahlungsbeiträge auf 
ihrem Konto belastet. 

Diejenigen Bürger, welche die Ra-
ten an die Kasse des Marktes Kais-
heim überweisen, werden gebeten, 
den Zahlungstermin einzuhalten.

Nr. 5 Gemeindebücherei 
Kaisheim bis auf weiteres 
geschlossen

Nr. 6 Recyclinghof Kaisheim 
geschlossen

Aufgrund der Corona-Pandemie 
bleibt der Recyclinghof Kaisheim bis 
auf weiteres geschlossen.

Die Recyclinghöfe in Donau-
wörth/Binsberg und Buchdorf haben 
zu den regulären Öffnungszeiten,

der Recyclinghof Fünfstetten zu 
reduzierten Öffnungszeiten geöffnet.

Nähere Information erhalten Sie 
auch unter  
www.awv-nordschwaben.de

Nr. 7 Problemmüllannahme
Am morgigen Freitag, 8.5.2020  

kann am Parkplatz der Schule in 

Kaisheim (Fahrradübungsplatz) in 
der Zeit von 10.30 bis 12.30 Uhr 
Problemmüll = Chemikalien, Pflege- 
& Reinigungsmittel, Ölfilter, Holz-
schutz- und Abbeizmittel, Akkus, 
Insekten- und Unkrautvernichtungs-
mittel, Lösungsmittel, Spraydosen 
mit Inhalt, Nitroverdünnung, Ab-
flussreiniger, Farb- und Lackreste, 
Düngemittel, Frostschutzmittel so-
wie Batterien abgegeben werden.

Nr. 8 Rattenbekämpfung  
im Gemeindebereich

Die nächste Rattenbekämpfung 
findet am Donnerstag, 14. Mai 2020 
statt.

Alle Bürgerinnen und Bürger wer-
den gebeten einen vorliegenden Rat-
tenbefall oder den Verdacht eines 
Befalles bei der Gemeinde Kaisheim, 
Frau Glasner, Zimmer-Nr. 9 (Tel.-
Nr. 09099/9660-25), zu melden.

Nr. 9 Wilde Müllablagerungen 
im Gemeindebereich

Aus aktuellem Anlass weisen wir 
darauf hin, dass wilde Müllabla-
gerungen sowie unbefugte Graffi-
tis oder sonstige Bemalungen im 
gesamten Gemeindebereich vom 
Markt Kaisheim angezeigt werden.

Scharr 
1. Bürgermeister
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Gemeinsame 
Bekanntmachungen

Herausgeber sind die Städte Donauwörth 
und Rain, die Marktgemeinde Kaisheim, 
die Gemeinden Asbach-Bäumenheim, 
Mertingen und die Verwaltungsgemein-
schaft Monheim mit Stadt Monheim so-
wie den Gemeinden Buchdorf, Daiting, 
Rögling und Tagmersheim.
Die Anschriften und Kontaktdaten finden 
Sie im jeweiligen örtlichen Amtsblatt.
Satz: Donauwörther Zeitung 
Erscheint nach Bedarf

Nr. 1 Pressemitteilung - 
Donautal-Radelspaß 
macht 2020 eine Pause 
Schwabens größter 
Freizeitradeltag  
wird auf 2021 verschoben

Der Donautal-Radelspaß ist das 
Radlerhighlight in Bayerisch-Schwa-
ben und lockt seit 15 Jahren jährlich 
tausende Radler aus nah und fern 
ins Schwäbische Donautal. Hun-
derte Ehrenamtliche und freiwillige 
Feuerwehren sind dabei im Einsatz, 
um den Teilnehmern einen einma-
ligen Genussradeltag zu ermögli-

chen. Die Vorbereitungen beim Ver-
anstalter Donautal-Aktiv e.V. und 
den vielen Beteiligten in den Stre-
ckenorten sind bereits angelaufen. 
Zwischenzeitlich gibt es jedoch ei-
nen Beschluss der Bundesregierung, 
dass bis mindestens 31. August 2020 
keine Großveranstaltungen durch-
geführt werden dürfen. Aktuell ist 
noch unklar, ob diese Maßnahme 
auch über der 31.08.2020 hinaus 
verlängert wird, was durchaus mög-
lich ist. Vor Kurzem ist nun die Ent-
scheidung über den Radelspaß 2020 
gefallen.

Wertingen bleibt auch   
2021 Gastgeber

Nach Rücksprache mit Land-
rat Schrell und der Stadt Wertingen 
wurde entschieden, den Radelspaß 
zu verlegen. Ein Termin wurde be-
reits fixiert. 2021 findet der 16. Do-
nautal-Radelspaß am 11. und 12. 
September in und um Wertingen 
statt. Die Verschiebung des Radel-
spaßes hat auch einen kleinen po-
sitiven Nebeneffekt. Denn Haupt- 
sponsor Erdgas Schwaben unter-
stützt mit den nicht eingesetzten 
Sponsoring-Mitteln nun Hilfspro-

jekte in Zusammenhang mit Corona. 
Radelspaß-Fans sollten den neuen 
Termin bereits vormerken und in ih-
rem Umfeld kommunizieren. Denn 
am 11. und 12. September 2021 
heißt es wieder: Es ist Radelspaß im 
Donautal! Donautal-Aktiv und die 
Stadt Wertingen freuen sich auf viele 
gut gelaunte und vor allem gesunde 
Radler.

Bächingen, den 28.04.2020

Streitel Yvonne 
Donautal-Aktiv Team

DER 
BEWEIS!
Die Anzeige wird gelesen. 
Denn Anzeigen wirken – auch 
bei Ihren Kunden.

 ■  Anzeigen-Service: 
Tel. [0906] 78 06-80
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Nr. 1  Sitzung des Bau- und 
Grundstücksausschusses

Am Dienstag, 12. Mai 2020, 
17:00 Uhr findet in der Stadthalle 
Monheim die Sitzung des Bau- und 
Grundstücksausschusses statt.

TAGESORDNUNG:
1. Aussprache wegen potentieller 

Baugebietsflächen in den Stadttei-
len 

2. Aussprache wegen Errichtung ei-
ner Friedhofsmauer anstelle der 
bisherigen Hecke im Stadtteil Re-
hau 

3. Beteiligung der Stadt Monheim 
zum vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan „Kurbereich nördlich 
des Stadtschlosses Teil A“ – 1. Än-
derung der Stadt Treuchtlingen

4. Bauvoranfrage auf Neubau eines 
Einfamilienhauses mit Garage 
auf Fl.-Nr. 312, Gmk. Monheim 
(Nadlergasse 4) 

5. Neubau eines Einfamilienhauses 
mit Doppelgarage auf Fl.-Nr. 
3245, Gmk. Monheim (Ampfer-
ring 9) 

6. Neubau Lager- und Montagehal-
le mit Büro und Zwischenbau auf 
dem Gewerbegrundstück „Rap-
penfeldstraße 10“; Befreiung von 
den Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes 

7. Bauantrag der Stadt Monheim auf 

Überdachung eines Schlammsta-
pelbehälters auf der Kläranlage 

8. Bauantrag auf Einbau einer Dach-
geschosswohnung mit Anbau 
eines Balkons „Lindenstraße 25“, 
Monheim 

9. Aussprache über Teilsperrung 
Parkplatz am Mandele wegen 
mutwilliger Zerstörung der Ober-
fläche
anschließend nichtöffentliche Sit-

zung

Nr. 2 Erdabfuhrplatz  
in Monheim

Der Erdabfuhrplatz ist nach vor-
heriger Vereinbarung mit der Stadt 
Monheim, Tel.: 0 90 91 / 90 91 - 0 
von Montag bis Freitag geöffnet.

Anmeldungen am Vortag!
Kleinmengen werden nur noch 

entgegen genommen, wenn zeit-
gleich eine größere Anlieferung statt-
findet. Die Gebühren hierfür sind 
sofort zu bezahlen.

Nr. 3 Recyclinghof und 
Grünabfallsammelplatz 
Monheim

Der Recyclinghof mit Grünab-
fallsammelplatz an der Nürnberger 
Straße ist bis November am Frei-
tag von 14.00 bis 17.00 Uhr und am 
Samstag von 9.00 bis 13.00 Uhr ge-
öffnet.

Dabei gelten folgende Vorsichts-
maßnahmen:
– Es dürfen max. 4 Autos gleichzei-

tig im Recyclinghof bzw. Grün-
sammelplatz sein.

– Die AWV-Mitarbeiter regeln den 
Zugang.

– Die AWV-Mitarbeiter helfen nicht 
beim Abladen, um Nähe zu ver-
meiden.

– Aus Arbeits- und Gesundheits-
schutzgründen müssen Kinder im 
Auto bleiben.

– Die AWV-Mitarbeiter haben das 
Recht, Großmengen die zu einer 
erheblichen Verzögerung führen, 
zurückzuweisen.

– Alle Anlieferer bittet der AWV 
auch bei langen Wartezeiten in Ih-
ren Fahrzeugen zu bleiben.

Nähere Informationen erhalten 
Sie auch unter  
www.awv-nordschwaben.de.

Günther Pfefferer 
Erster Bürgermeister

Verwaltungsgemeinschaft 
Monheim (Stadt Monheim sowie 

die Gemeinden Buchdorf, 
Daiting, Rögling und 

Tagmersheim)

A)  GEMEINDE 
TAGMERSHEIM

Nr. 1 5. Änderungssatzung 
zur Satzung über die 
Gebühren im Friedhofs- 
und Bestattungswesen 
in der Gemeinde 
Tagmersheim

Aufgrund von Art. 2 und 8 des 
Kommunalabgabengesetzes (KAG) 
erlässt die Gemeinde Tagmersheim 
folgende 5. Änderungssatzung zur 
Satzung über die Erhebung von 
Friedhofs- und Bestattungsgebüh-
ren:

§ 1

§ 5 Satz 1 „Gebühr für die Benüt-
zung der Leichenhäuser“ erhält fol-
gende Fassung:

Die Gebühr für die Benutzung der 
Leichenhäuser beträgt 20,- € je Be-
nutzungstag.

§ 2 
Inkrafttreten

Diese Änderungssatzung tritt mit 
ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Tagmersheim, 08.04.2020
GEMEINDE

Georg Schnell 
Erster Bürgermeister


